










5.6 Der Berechtigungsausweis ist vor Antritt jeder Fahrt dem Fahrpersonal des Fahr­
dienstes unaufgefordert vorzulegen. Die darauf vermerkte erforderliche Fahrzeugka­
tegorie ist bei Bestellung der Fahrt anzugeben. 

Das Fahrpersonal vermerkt nach jeder Fahrt die gefahrenen Nutzkilometer auf dem 
Berechtigungsausweis mit Datumsangabe, Fahrdienst und Namenszeichen des Fahr­
personals direkt im Anschluss an die Fahrt. Ausnahmen sind in begründeten Einzel­
fällen möglich. 

5.7 Für Fahrten nach Nr. 3.7 (Fahrten im Zusammenhang mit für Menschen mit Behinde­
rungen besonders geeigneten Kursangeboten zu Bildung und Begegnung) ist das Be­
willigungsschreiben vorzulegen. 

5.8 Für längere Fahrtstrecken nach Nr. 3.8 der Richtlinie ist das Bewilligungsschreiben 
vorzulegen. 

5.9 Vom Fahrpersonal ist ein Fahrtbeleg über die gefahrenen Nutzkilometer, das Rest­
kontingent der Kilometer-Pauschale und den Zweck der Fahrt auszufüllen. Der Fahrt­
beleg soll von den teilnahmeberechtigten Personen gegengezeichnet werden. 

5.10 Jede Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der teilnahmebe­
rechtigten Personen sind dem Bezirk Mittelfranken unaufgefordert mitzuteilen. 

5.11 Bei Benutzung des Fahrdienstes entgegen den Zweckbestimmungen der Nr. 1 der 
Richtlinie werden die hierfür entstandenen Kosten für die widerrechtlich durchgeführte 
Fahrt von den teilnahmeberechtigten Personen nicht bezahlt bzw. zurückgefordert. 

5.12 Die Abrechnung der Kosten erfolgt zwischen den Fahrunternehmen und dem Bezirk 
Mittelfranken. 

6. In- und Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 01.03.2026 in Kraft. Die bisherige „Richtlinie des Bezirks Mit­
telfranken zur Beförderung von Menschen mit Behinderungen - Fahrdienst" in der 
Fassung vom 28.07.2022 tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. 

Bezirkstagspräsident 


